
Kein Recht auf Erholung am Wochenende?
Beitrag von „Humblebee“ vom 30. März 2025 12:08

Zitat von s3g4

Die Bedeutung verblasst aber auch wieder ganz schnell. Das ist bei einer Ehe
(hoffentlich) anders.

Meinen Schulabschluss brauchte ich nur einmal, bei der Einschreibung an der
Hochschule. Ich habe viele andere Zettel, die deutlich wichtiger sind und auch öfter
gebraucht werden. Dazu gab's nie eine Feier.

Führerschein
Diplom und Master Urkunde
2. Staatsprüfung
BaL Urkunde
Grundbuch Eintragung
Angel-Schein

Auch da ist ja wieder jeder Jeck anders. Führerschein und Grundbuch-Eintragung sind Dinge, die
mir sooo wichtig nun nicht erscheinen. Einen Angelschein habe ich nicht.

Bei uns gab es aber auch nach dem ersten und dem zweiten Staatsexamen Feiern (selbst
organisiert durch uns Absolvent*innen), an denen ich gerne teilgenommen habe. Genauso wie
am Abiball.
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